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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1979

Norm

ABGB §896

Rechtssatz

Wenn zwei Käufer je zur Hälfte eine Liegenschaft kaufen, ist anzunehmen, daß jeder von ihnen auch die Hälfte des

Kaufpreises und der Kosten der Verbücherung zu tragen hat, weshalb dem, der den auf den anderen Käufer

entfallenden Kaufpreisanteil ganz oder teilweise an den Verkäufer bezahlt, ein entsprechender Erstattungsanspruch

gegen den anderen zusteht.
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